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Präambel 

Die Stadt Kassel bezweckt mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren IV / 13 „Ahnatal-, 

Igelsburgstraße“ die Änderung des Planungsrechts für drei Gebäudezeilen, da das geplante Vorhaben 

nicht mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan 4 NW B „Harleshausen / Gartenstadt Harlesh.“ realisier-

bar ist.  

Grundlage des Vertrages ist die gemeinsame Absicht von Vorhabenträgerin und Stadt, die Gebäude-

zeilen um ein Vollgeschoss aufzustocken und hier Wohnraum zu schaffen.  

Die Stadt hat hierzu das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 

IV/13 „Ahnatal-, Igelsburgstraße“ auf Antrag vom 18.09.2020 eingeleitet.  

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach 

§§ 12 und 13a BauGB aufgestellt. Entsprechend entfallen frühzeitige Beteiligungen, Umweltprüfung, 

Umweltbericht, zusammenfassende Erklärung, Angabe, welche Arten umweltbezogener Informatio-

nen im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB verfügbar sind so-

wie das Monitoring. 

Der Durchführungsvertrag wird geschlossen, um die Vorhabenträgerin zur Tragung der Planungskos-

ten der im Zuge des Bauleitplanverfahrens anfallenden Leistungen sowie zur Umsetzung und Finan-

zierung einzelner Maßnahmen (bspw. CEF-Maßnahmen, Schaffung von Sozialwohnungen) zu ver-

pflichten. Darüber hinaus werden den Bebauungsplan ergänzende Regelungen getroffen. 

 

 

§ 1 

Gegenstand und Ziel 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Aufstockung der vorhandenen Gebäude um jeweils ein Voll-

geschoss auf den Flurstücken 32/36 (tlw.) und 32/40, Flur 11, Gemarkung Harleshausen im Gel-

tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 1), um Wohnraum zu schaffen. 

Im westlichen Bereich des Flurstücks 32/31 werden durch Erweiterung der vorhandenen Stell-

platzanlage ein Teil der notwendigen Stellplätze realisiert; mit diesem Vertrag wird die Schaffung 

weiterer erforderlicher Stellplätze außerhalb des Geltungsbereichs auf einem Grundstück der 

Vorhabenträgerin geregelt. 

(2) Gegenstand des Vertrages sind gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

a) Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist  

b) Übernahme von Planungs- und Erschließungskosten 

 

 

§ 2 

Bestandteile des Vertrages 

Wesentliche Bestandteile des Vertrages sind: 

a) Anlage 1: Der Übersichtsplan mit Darstellung des Vertragsgebietes und mit Darstellung 

Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 1) 

b) Anlage 2: Der Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) in der Entwurfsfassung vom 

02.07.2021 (Anlage 2) 

c) Anlage 3: Die Ansichten des Vorhabens (Anlage 3) 

d) Anlage 4: Die Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Entwurfs-

fassung, vom 02.07.2021 (Anlage 4) 
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e) Anlage 5: Grafische Darstellung der Lage der für das Bebauungsplangebiet notwendigen 

naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Anlage 5) 

f) Anlage 6: Grafische Darstellung der Lage der notwendigen Stellplätze (Anlage 6) 

 

 

§ 3 

Vorhaben- und Erschließungsmaßnahmen 

(1) Das Vorhaben besteht aus folgenden Vorhaben- und Erschließungsmaßnahmen: 

a. Aufstockung des baulichen Bestandes um jeweils ein Vollgeschoss mit insgesamt 800 m2 

Geschossfläche, zur Schaffung von Wohnraum auf insgesamt ca. 3.063 m2 Geschossfläche 

im Sinne des § 20 Abs. 1 S. 1 BauNVO. Zur Definition eines Vollgeschosses ist § 2 Abs. 5 

HBO vom 28.05.2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.06.2020 (GVBl. 

S. 378) heranzuziehen. 

b. Ergänzung der Gebäude um 4-geschossige Vorstellbalkone. 

c. Erweiterung der vorhandenen Stellplatzanlagen um insgesamt 14 Stellplätze sowie Vor-

haltung von weiteren 28 Radabstellplätzen. 

d. Bepflanzung und Begrünung der Grundstücke der Vorhabenträgerin nach den Festsetzun-

gen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan IV/13 „Ahnatal-, Igelsburgstraße“ sowie § 5 

dieses Vertrags. 

 

 

§ 4 

Zulässige Nutzungen 

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans folgende Nutzungen umzusetzen: 

Wohnungen 

(2) Andere Nutzungen, die über die in Abs. 1 genannte Nutzung hinausgehen, sind unzulässig. Die 

gemäß Bebauungsplan zulässigen Nutzungen können durch eine Vertragsänderung im Sinne von 

§ 13 Abs. 1 dieses Vertrages im konkreten Fall realisiert werden. 

 

 

§ 5 

Regelungen zur Freiraumgestaltung 

(1) Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Begrünungsmaßnahmen sind 

durch die Vorhabenträgerin vorzubereiten und spätestens in der nach Fertigstellung des 

Vorhabens folgenden Pflanzperiode durchzuführen. 

(2) Weitergehende gesetzliche oder sich aus Nebenbestimmungen in den erforderlichen Bau- 

oder sonstigen Genehmigungen ergebenden Anforderungen bleiben unberührt. 

 

 

§ 6 

Regelungen zu Umweltbelangen 

An den in Anlage 5 (grafische Darstellung der Lage der für das Bebauungsplangebiet notwen-

digen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen) dargestellten Standorten sind die dort 
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aufgeführten artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen vor Baubeginn herzustellen und 

dauerhaft zu erhalten. 

 

 

§ 7 

Stellplatznachweis 

(1) Ergänzend zur Verortung sowie Gestaltung der insgesamt 28 Kfz-Stellplätze (Bestand und 

Neubau) im Vorhaben- und Erschließungsplan/Lageplan (s. Anlage 2) sind 6 zusätzliche Kfz-

Stellplätze auf der ebenerdigen Stellplatzanlage zwischen den Gebäuden Igelsburgstraße 5b 

und 7 (außerhalb des Geltungsbereichs) zu realisieren (s. Anlage 6), um die gemäß § 3 Abs. 1 b 

dieses Vertrages erforderlichen 14 Kfz-Stellplätze für die Aufstockung sicherzustellen.  

(2) Ergänzend zur Verortung der insgesamt 28 Radabstellplätze (Neubau) im Vorhaben- und Er-

schließungsplan (s. Anlage 2) im Eingangsbereich der Gebäude (je zwei Anlehnbügel bzw. 4 

Radabstellplätze pro Hauseingang), verpflichtet sich die Vorhabenträgerin diese entsprechend 

der Fahrradabstellplatzverordnung des Landes Hessen auszuführen. 

 

 

§ 8 

Erschließung und Regelungen zur Anpassung an öffentliche Verkehrsflächen 

(1) Anpassungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Gehweganpassungen, Bordabsenkun-

gen, Markierungen, etc.), die zur Erschließung der Liegenschaft (z.B. Zufahrten) notwendig wer-

den, sind im Vorfeld beim Straßenverkehrs- und Tiefbauamt zu beantragen und hinsichtlich der 

Planung sowie des Oberbaus abzustimmen. Vorhandene und nicht mehr benötigte Gehwegan-

passungen auf öffentlichen Flächen sind entsprechend den Vorgaben des Straßenverkehrs- und 

Tiefbauamtes zurückzubauen. Die Kosten für die Anpassungsarbeiten und die zur verkehrlichen 

Erschließung notwendigen Veränderungen sind durch die Vorhabenträgerin zu übernehmen. Der 

Bestand ist entsprechend zu dokumentieren. Hierzu zählen unter anderem: 

a. Potentielle Bordsteinabsenkungen zu den Stellplatzanlagen bzw. für die Feuerwehrzu-

fahrt 

b. Markierungen bzw. Beschilderungen im öffentlichen Straßenraum für Freihalteflächen 

der Feuerwehr (u.a. in der Ahnatalstraße zugunsten der Feuerwehrzufahrt) 

(2) Die in Abs. 1 sowie im vorhabenbezogenen Bebauungsplan genannten Erschließungsmaßnahmen 

sind durch die Vorhabenträgerin vorzubereiten und spätestens bis zur Aufnahme der Nutzung 

durchzuführen und abzuschließen. 

 

 

§ 9 

Soziale Wohnraumförderung 

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses zur 

Sozialwohnungsquote vom 28.09.2020 mindestens 30 % der entstehenden Wohneinheiten 

als Förderwohnungen analog der Bestimmungen der sozialen Wohnraumförderung des Lan-

des Hessen (Hessisches Wohnraumfördergesetz HWoFG) in der jeweils gültigen Fassung in 

unterschiedlichen Wohnungsgrößen herzustellen oder im Rahmen der mittelbaren Belegung 

Bestandswohnungen mit einem Faktor von 1,5 in unmittelbarer Nähe des Neubauvorhabens 

an Personen mit Wohnberechtigungsbescheinigung neu zu vermieten. Die Wohnberechti-

gung muss hinsichtlich der Einhaltung der Einkommensgrenzen, der Anzahl der Personen 
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und der Wohnungsgröße den gesetzlichen Bestimmungen des Hessischen Wohnraumförder-

gesetzes (HWoFG) und dem Erlass des Hessischen Ministerium vom 28.08.2017 zur Ausstel-

lung von Wohnberechtigungsscheinen entsprechen. Es gelten nur Wohnberechtigungsbe-

scheinigungen, die von der Stadt Kassel ausgestellt sind. 

(2) Die zur Vermietung bestimmten Förderwohnungen sind für die Dauer von 20 Jahren für 

Haushalte bestimmt, die sich am Wohnungsmarkt nicht angemessen mit Wohnraum versor-

gen können und deren Einkommen die Einkommensgrenze nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 des HWoFG 

nicht überschreitet. Der Beginn des Zeitpunktes der zwanzigjährigen Bindung der unmittel-

bar geförderten Wohnungen (Neubauwohnungen) wird durch die WI-Bank festgelegt. Ab-

weichend davon beginnt die zwanzigjährige Bindung der Ersatzwohnungen (modernisierte 

Bestandswohnungen) im Rahmen der mittelbaren Belegung mit dem förmlichen Übergang 

der Belegungs- und Mietbindungen durch öffentlich-rechtlichen Vertrag oder Verwaltungs-

akt und dem jeweiligen Erstbezug der Ersatzwohnungen. 

(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich dazu, zwei geplante Neubauwohnungen mit einer 

Wohnfläche von je ca. 57 m2 sowie drei modernisierte Bestandswohnungen mit einer Wohn-

fläche von insgesamt ca. 166 m2 innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans (s. Anlage 1) als Sozialwohnungen zur Verfügung zu stellen.  Die durch-

schnittliche Anfangshöchstgrundmiete (ohne Betriebskosten) beträgt bei der erstmaligen 

Vermietung 6,50 €/m² Wohnfläche und Monat. 

(4) Erfüllt die Vorhabenträgerin die Verpflichtung zur Schaffung und Vermietung von Mietwoh-

nungen nach den Absätzen 1 bis 3 nicht, zahlt der Investor der Stadt für jede vertragswidrig 

errichtete oder vermietete Wohnung eine Vertragsstrafe. Die weiteren Bestimmungen zur 

Vertragsstrafe sind § 14 zu entnehmen. 

 

 

§ 10 

Durchführungsverpflichtung und Finanzierung 

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Realisierung des Vorhabens und der Erschlie-

ßungsmaßnahmen nach den Regelungen dieses Vertrages und den Festsetzungen des vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes einschließlich des dazugehörenden Vorhaben- und Er-

schließungsplans. 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Übernahme aller Kosten aus diesem Vertrag und 

seiner Durchführung. Eine Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung der Stadt erfolgt nicht. 

Das gilt sowohl für die Planungs- und Baukosten als auch für die Kosten der Erschließung. 

Weitergehende gesetzliche oder sich aus Nebenbestimmungen in den erforderlichen Bau-     

oder sonstigen Genehmigungen ergebenden Anforderungen bleiben unberührt. Die Über-

nahme der Planungs- und Verfahrenskosten sowie etwaiger Gutachterkosten erfolgt aus-

schließlich durch die Vorhabenträgerin unabhängig vom Inkrafttreten des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendungen der Vorhabenträ-

gerin, die dieser im Hinblick auf die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

tätigt, ist ausgeschlossen. 

(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens 12 Monate nach Inkrafttreten der Satzung 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einen vollständigen und genehmigungsfähigen 

Bauantrag für das Vorhaben einzureichen. Sie wird spätestens 12 Monaten nach Bestands-

kraft der Genehmigung mit dem Vorhaben beginnen und es dann innerhalb von 36 Monaten 

nach Baubeginn fertigstellen. Die Fertigstellung des Vorhabens ist durch Vorlage einer Bau-

abnahmebescheinigung nachzuweisen. 
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(4) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die bauliche Umsetzung ihres Vorhabens eigenver-

antwortlich durchzuführen und die Zugänglichkeit ihrer Baustelle zu organisieren und zu si-

chern. 

(5) Witterungs-, bautechnisch oder naturschutzfachlich bedingte Verzögerungen, durch Sanie-

rung von Altlasten, durch noch stattfindende Maßnahmen der Erschließung sowie von Dritten 

verursachte und sonstige Verzögerungen, die nicht von der Vorhabenträgerin schuldhaft ver-

ursacht wurden, verlängern die Fristen gem. Abs. 3 dieses Paragraphen in angemessenem 

Umfang. 

(6) Bei Eintritt eines verzögernd wirkenden Umstandes gemäß Abs. 5 dieses Paragraphen infor-

miert die Vorhabenträgerin die Stadt unverzüglich. 

(7) Bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus § 5 dieses Vertrages kann die Stadt den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 Abs. 6 BauGB aufheben. 

(8) Kosten der städtischen Bediensteten im Bauleitplanverfahren werden durch die Stadt getra-

gen.  

 

 

§ 11 

Ausarbeitung städtebauliche Planung 

(1) Die Stadt leitet auf Antrag das Verfahren für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. IV/13 

„Ahnatal-, Igelsburgstraße“ ein. Ziel und Zweck der Planung sind § 1 dieses Durchführungsver-

trages zu entnehmen. 

(2) Die Vorhabenträgerin übernimmt entsprechend den technischen und verfahrensrechtlichen Vor-

gaben der Stadt die Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planung zur Erstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sofern dies für erforderlich erachtet wird. Die Vorhaben-

trägerin verpflichtet sich zur Mitwirkung bei der Durchführung der Verfahrensschritte, zur Be-

reitstellung der notwendigen Unterlagen, insbesondere für die Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange und zur Durchführung der Bürgerbeteiligung sowie deren Auswertung und Vorbereitung 

der Abwägung. Dies umfasst auch die Teilnahme an Sitzungen und Vorbereitungsgesprächen. Die 

Stadt kann von der Vorhabenträgerin die Erstellung und Vorlage weitergehender Gutachten, Un-

tersuchungen und Ausarbeitungen fordern, die im weiteren Fortgang des Bebauungsplanverfah-

rens für die sach- und fachgerechte Ausarbeitung des Plans und insbesondere im Hinblick auf die 

Vorbereitung der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB erforderlich werden. Die Vorhabenträgerin 

verpflichtet sich, die vervielfältigten Gremienvorlagen rechtzeitig bei der Stadt Kassel (Amt für 

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Abteilung Stadtplanung) bereitzustellen; die An-

zahl ist mit der Stadtplanung abzustimmen. 

 

 

§ 12 

Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit der Stadt 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit 

der Stadt, insbesondere im Hinblick auf die planerische Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB wäh-

rend des gesamten Planverfahrens für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberührt blei-

ben. Insbesondere wird durch diesen Vertrag kein Rechtsanspruch auf die Aufstellung eines Be-

bauungsplans oder einen bestimmten Planinhalt begründet. 
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§ 13 

Haftungsausschluss 

(1) Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB entsteht aus diesem Vertrag der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstel-

lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendun-

gen der Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes tätigt, ist ausgeschlossen. 

(2) Für den Fall der Aufhebung oder Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind im Fall 

des § 12 Abs. 6 BauGB etwaige Anspruche gegen die Stadt ausgeschlossen. Dies gilt auch für den 

Fall, dass sich die Unwirksamkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Verlauf eines ge-

richtlichen Streitverfahrens herausstellen sollte.  

 

§ 14 

Vertragsstrafen 

(1) Erfüllt die Vorhabenträgerin die Verpflichtungen aus den §§ 1 bis 13 nicht oder nicht fristgerecht, 

kann die Stadt von ihr unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Vertragsstrafen 

in Höhe je Einzelfall verlangen. 

(2) Die Höhe der im Einzelfall verwirkten Vertragsstrafe bestimmt die Stadt nach der Schwere des 

Vertragsverstoßes, insbesondere nach dem Maß der Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses 

und etwaigen durch den Vertragsverstoß erzielten Vorteilen. 

(3) Die Gesamthöhe der Vertragsstrafen ist auf einen Höchstbetrag i. H. v. 125.000 € begrenzt. Bei 

der Bemessung der Höhe der Vertragsstrafe ist mit einzubeziehen, ob sich der Verstoß auf das 

gesamte Vorhaben bezieht, oder nur auf einzelne diesbezügliche Verpflichtungen. Für den zwei-

ten Fall ist die Vertragsstrafe prozentual anzupassen. 

(4) Erfüllt die Vorhabenträgerin die Verpflichtung zur Schaffung und Vermietung von Mietwohnun-

gen nach § 9 Abs. 1-4 dieses Vertrags nicht, kann die Stadt für jede vertragswidrig errichtete oder 

vermietete Wohnung eine Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 € festsetzen.   

(5) Die Vertragsstrafen sind binnen vier Wochen nach der Aufforderung durch die Stadt an die Stadt 

zu überweisen. Die Kontodaten werden im konkreten Fall mitgeteilt. 

(6) Eine Rückerstattung einer Vertragsstrafe durch die Stadt nach Erfüllung der jeweiligen vertragli-

chen Verpflichtung erfolgt nicht. 

 

 

§ 15 

Veräußerung, Rechtsnachfolge, Grundstücksübertragung 

(1) Die Vorhabenträgerin ist vorbehaltlich der Einwilligung und Nichtausübung eines gesetzlichen 

Vorkaufsrechts durch die Stadt berechtigt, die Flächen des Vertragsgebiets insgesamt oder in 

Teilflächen an Dritte zu veräußern. Die Einwilligung darf durch die Stadt nur versagt werden, wenn 

in der Person des Dritten ein wichtiger Grund besteht, insbesondere eine unzureichende Leis-

tungsfähigkeit, oder wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht erfüllt werden. Eine Veräußerung 

an die Stadt oder an einen von der Stadt benannten Dritten bedarf keiner Einwilligung.  

Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf der Zustimmung der Stadt.  

Die Einwilligung der Stadt gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von längstens einem Monat 

nach vollständiger Übermittlung des Kaufvertrages oder des endgültigen unterschriftsreifen 
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Kaufvertragsentwurfs schriftlich gegenüber der Vorhabenträgerin verweigert worden ist.  

(2) Veräußert die Vorhabenträgerin das Vertragsgebiet insgesamt oder in Teilflächen an einen Drit-

ten, legt er diesem die in diesem Vertrag übernommenen grundstücksbezogenen Verpflichtungen 

mit der Maßgabe auf, dass auch alle weiteren Rechtsnachfolger entsprechend zu verpflichten 

sind, soweit die Verpflichtungen noch nicht erfüllt sind oder nicht von der Vorhabenträgerin selbst 

erfüllt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Stadt unmittelbar das Recht erwirbt, die Erfül-

lung der aus diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen von dem Rechtsnachfolger zu for-

dern (Vertrag zugunsten Dritter). Ebenfalls hat sich der Erwerber für die übernommenen Ver-

pflichtungen der sofortigen Vollstreckung nach § 61 HVwVfG zu unterwerfen. Die heutige Vor-

habenträgerin und ein etwaiger Rechtsnachfolger haften der Stadt als Gesamtschuldner für die 

Erfüllung des Vertrages, soweit die Stadt diese nicht ausdrücklich aus der Haftung entlässt. 

(3) Die Vorhabenträgerin wird mit Ausnahme der nicht übertragenen und damit bei ihm verbleiben-

den Verpflichtungen aus den jeweiligen Verpflichtungen des vorliegenden Vertrages mit Erteilung 

der Einwilligung durch die Stadt und dem wirksamen Verkauf frei. 

(4) Die Veräußerung an Erwerber von Eigentumswohnungen gilt nicht als Rechtsnachfolge im Sinne 

dieses Vertrages und bedarf daher keiner Einwilligung der Stadt gemäß Abs. 1 sowie der Aufer-

legung von vertraglichen Verpflichtungen gemäß Abs. 2 auf die jeweiligen Erwerber, die in diesem 

Fall in vollem Umfang bei der Vorhabenträgerin verbleiben. 

 

 

§ 16 

Vertragsanpassung, Kündigung, Vollstreckungsunterwerfung 

(1) Eine ordentliche Kündigung dieses Vertrages durch eine der Vertragsparteien ist ausgeschlossen. 

(2) Die Vertragsparteien sind berechtigt, den vorliegenden Vertrag außerordentlich zu kündigen, 

wenn die Voraussetzungen des § 60 HVwVfG vorliegen und eine Anpassung des Vertragsinhalts 

an die geänderten Verhältnisse nicht ausreicht, um die Zumutbarkeit des Festhaltens an dem vor-

liegenden Vertrag zu erreichen. 

(3) Im Falle der außerordentlichen Kündigung stehen dem Investor keine Ansprüche auf Erstattung 

der bis dahin getätigten Aufwendungen zu.  

(4) Auch unabhängig von einer außerordentlichen Kündigung ist eine Haftung der Stadt Kassel für 

etwaige Aufwendungen des Investors, die dieser im Hinblick auf die Aufstellung des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans tätigt oder getätigt hat, ausgeschlossen. Dies gilt auch für den Fall, dass 

sich die Unwirksamkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Laufe eines gerichtlichen 

Streitverfahrens herausstellt. 

(5) Die Vorhabenträgerin unterwirft sich für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen der 

sofortigen Vollstreckung nach § 61 VwVfG. Sollten aus diesem Vertrag sich ergebende vertragli-

che Pflichten durch die Investorin nicht beachtet oder erfüllt werden, kann die Stadt Kassel ohne 

Einschaltung von Gerichten nach angemessener Fristsetzung Vollstreckungsmaßnahmen ergrei-

fen. 
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Anlagen 

 

1. Anlage 1: Der Übersichtsplan mit Darstellung des Vertragsgebietes und mit Darstellung der 

Grenzen des Bebauungsplan-Geltungsbereiches (Anlage 1) 

2. Anlage 2: Der Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) in der Entwurfsfassung vom 

02.07.2021 (Anlage 2) 

3. Anlage 3: Die Ansichten des Vorhabens (Anlage 3) 

4. Anlage 4: Die Planzeichnung des Bebauungsplanes in der Entwurfsfassung, vom 02.07.2021 

(Anlage 4) 

5. Anlage 5: Grafische Darstellung der Lage der für das Bebauungsplangebiet notwendigen na-

turschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Anlage 5) 

6. Anlage 6: Grafische Darstellung der Lage der notwendigen Stellplätze (Anlage 6) 

 




